
det das Gericht (vgl. hierzu den Be
schluß des BG Halle vom 1. Juni 1962 
- BSR 86/62 NJ 1962 S. 452), wo
bei der Staatsanwalt in Verwirk
lichung seiner Aufsichtsfunktion über 
den Strafvollzug das Recht und die 
Pflicht hat, Stellung zu dem Antrag 
zu nehmen. Aber auch das Gericht ist 
in jedem Falle verpflichtet, vor Be
schlußfassung die schriftliche oder 
mündliche Erklärung des für die 
Sache zuständigen Staatsanwalts ein
zuholen (§ 30 StoO). In einer so ent
scheidenden Frage sollte stets eine 
schriftliche Erklärung durch den 
Staatsanwalt abgegeben werden.
Um eine bedingte Strafaussetzung 
richtig und unter Beachtung aller

gesetzlich festgelegten Voraussetzun
gen begründen zu können, ist es er
forderlich, die im Strafvollzug anzu
legenden Gefangenen- bzw. Füh
rungsakten ordentlich zu führen und 
regelmäßige Führungsvermerke ein
zutragen. Das Studium des vollstän
digen Urteils ist für den Erzieher im 
Strafvollzug unerläßlich, um die Per
sönlichkeit des Strafgefangenen und 
sein Verhalten im Strafvollzug all
seitig und gründlich einschätzen zu 
können. In Verbindung mit den im 
täglichen Umgang mit dem Strafge
fangenen über ihn gewonnenen Er
kenntnissen bietet das die Gewähr, 
die bedingte Strafaussetzung richtig 
anzu wenden.

LOUIS SCHAUDT,  S taa tsanwal t
be im S taatsanwal t  des  Bez i rks  Cot tbus

Einbeziehung Dritter in ein arbeitsrechtliches 
Verfahren gern. § 22 Abs. 1 AGO

P a u l  vertritt in NJ 1963 S. 198 die 
Auffassung, daß das Gericht in Ar
beitsrechtssachen bei der Feststel
lung eines durch den Betriebsleiter 
oder durch einen anderen leitenden 
Mitarbeiter verursachten materiellen 
Schadens nicht nur durch eine Gerichts
kritik auf die Durchführung erfor
derlicher Veränderungen in der Ar
beitsweise Einfluß nehmen könne,, 
sondern auch die Möglichkeit habe, 
den Verantwortlichen in das schwe
bende Verfahren gern. § 22 Abs. 1 
AGO einzubeziehen. Im letzteren 
Falle hält er es für zulässig, „gleich
zeitig mit der Verkündung des Ur
teils festzustellen, welche Konse
quenzen ' sich im Hinblick auf die 
materielle Verantwortlichkeit des am 
Streitfall und seinen materiellen 
Auswirkungen Schuldigen ergeben“, 

* und ihn im Rahmen seiner materiel
len Verantwortlichkeit zu verurteilen. 
Diese Ansicht steht im Widerspruch 
zu den Feststellungen des Obersten 
Gerichts in seinem Urteil vom 
17. August 1962 (NJ 1963 S. 29 ff.). 
Das Oberste Gericht hat in der da
mals zur Entscheidung stehenden 
Arbeitsrechtssache die Einbeziehung 
tines Dritten zum Zwecke der gleich
zeitigen Entscheidung über einen ge
gen ihn bestehenden Anspruch für 
unzulässig erklärt.*
Diese Feststellung erfolgte einmal 
deshalb, weil der angebliche An
spruch gegen den einbezogenen Drit
ten nicht arbeitsrechtlichen, sondern 
zivilrechtlichen Charakter trug, so 

®» daß das Arbeitsgericht für eine Ent
scheidung über diesen Anspruch nicht 
zuständig war.
Weiterhin hat das Oberste Gericht 
zur Auslegung des § 22 Abs. 1 AGO 
ausgeführt, daß die Einbeziehung 
eines Dritten in ein anhängiges

arbeitsrechtliches Verfahren immer 
nur dazu führen könne, „das anhän
gige, durch die Klage dem Inhalt und 
Umfang nach bestimmte Verfahren 
vollständig zu erledigen“, nicht aber 
dazu, mit Hilfe der Einbeziehung eines 
Dritten „ein völlig neues, selbständi
ges Verfahren durch das Arbeitsge
richt selber einzuleiten“. Um die Ein
leitung eines solchen, durch die bis
herigen Anträge der Streitparteien in

keiner Weise bereits anhängig ge
machten Verfahrens würde es sich 
aber handeln, wenn das Arbeitsge
richt im Sinne der Ausführungen von 
Paul den Mitarbeiter einer Streitpar
tei zu dem Zwecke in das Verfahren 
einbeziehen würde, um gleichzeitig 
auch über eine etwaige Verpflichtung 
des Dritten aus materieller Verant
wortlichkeit zu entscheiden. Außer
dem läge eine Mißachtung der erzie
herischen Funktion der Konfliktkom
mission vor, weil zunächst sie über 
die materielle Verantwortlichkeit 
eines Werktätigen beraten sollte. Es 
ist kein Grund ersichtlich, weshalb es 
einem Arbeitsgericht gestattet sein 
soll, der zuständigen Konfliktkom
mission das ihr gesetzlich zuerkannte 
Recht auf Behandlung solcher Streit
fälle abzuschneiden, indem es den 
Fall auf dem Wege des § 22 Abs. 1 
AGO bei Gelegenheit eines anderen 
arbeitsrechtlichen Verfahrens ohne 
weiteres an sich zieht.
Im Interesse der weiteren Stärkung 
der Konfliktkommissionen muß 
vielmehr im Sinne der Feststellun
gen des angeführten Urteils des Ober
sten Gerichts die Berechtigung der 
Einbeziehung eines Dritten zum 
Zwecke der Entscheidung über seine 
etwaige Haftung aus materieller Ver
antwortlichkeit verneint werden.

JOACHIM RÜDIGER.
Jus t i t iar  der  Deutschen  Notenbank

Sachliche Zuständigkeit und 
Zulässigkeit des Rechtswegs

* Vgl. dazu auch das Urteil des Obersten 
Gerichts vom 15. März 1963 - Za 6/63 - in 
diesem Heft. - D. Red.

Häufig gibt es in der Praxis noch 
Zweifel, ob eine Zivilstreitigkeit vor 
das Staatliche Vertragsgericht oder 
vor das Zivilgericht gehört. So erhob 
z. B. ein Rechtsanwalt vor der Zivil
kammer des Stadtbezirksgerichts 
Berlin-Pankow im Auftrag einer 
PGH Klage gegen eine Konsumge
nossenschaft, die von dieser PGH 
angeblich empfangene Ware nicht 
bezahlen wollte.
PGHs und Konsumgenossenschaften 
sind aber sozialistische Genossen
schaften und demzufolge soziali
stische Betriebe im Sinne des § 2 des 
Vertragsgesetzes. Uber Streitigkeiten 
aus ihren wechselseitigen Beziehun
gen hat gern. § 14 der VO über die 
Aufgaben und die Arbeitsweise des 
Staatlichen Vertragsgerichts vom 
18. April 1963 (GBl. II S. 293) das 
Staatliche Vertragsgericht zu ent
scheiden. Das hatte der Rechtsan
walt bei seiner Klageerhebung offen
sichtlich übersehen.
Das Zivilgericht hat die Klage der 
PGH wegen sachlicher Unzuständig
keit durch Prozeßurteil abgewiesen, 
obwohl es sich hier gar nicht um die 
Frage nach der sachlichen Zuständig
keit des Gerichts, sondern um die der 
Zulässigkeit des Rechtswegs (§ 3 
GVG vom 17. April 1963) handelt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, 
wenn für Streitigkeiten aus wechsel
seitigen Beziehungen zwischen sozia
listischen Betrieben gern. § 14 der VO 
über die Aufgaben und die Arbeits
weise des Staatlichen Vertragsge
richts vom 18. April 1963 (GBl. II
S. 293) in Verbindung mit der ge
meinsamen Rundverfügung Nr. 2/59 
des Ministers der Justiz und des 
Vorsitzenden des Zentralen Staat
lichen Vertragsgerichts über die Ab
grenzung der Zuständigkeit zwischen 
den Gerichten und dem Staatlichen 
Vertragsgericht (Verfügungen und 
Mitteilungen des Ministeriums der 
Justiz 1959, Nr. 2/3, S. 4) ausschließ
lich das Vertragsgericht funktionell 
zuständig ist.
Die Zulässigkeit des Rechtswegs ist 
von den Gerichten von Amts wegen 
zu prüfen. Gemäß § 3 GVG entschei
den die Gerichte über die Zulässig
keit des Rechtswegs. § 274 Abs. 2 
Ziff. 2 ZPO kennt ausdrücklich die 
Einrede der Unzulässigkeit des 
Rechtswegs, die als prozeßhindernde 
Einrede von den Parteien auch noch 
nach dem Beginn der mündlichen 
Verhandlung geltend gemacht wer
den kann, da der Verklagte auf 
diese Einrede nicht wirksam verzich
ten kann.
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